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in Sachen 

 

A._____ S.A.,  
Gesuchstellerin und Beschwerdeführerin 

 

gegen 

 

B._____,  

Gesuchsgegner und Beschwerdegegner 

 

betreffend Rechtsöffnung   
 
Beschwerde gegen ein Urteil des Einzelgerichts Audienz am Bezirksgericht 
Zürich vom 11. September 2013 (EB131206) 
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Erwägungen: 

1.1 Die Gesuchstellerin und Beschwerdeführerin (fortan Gesuchstellerin) 

hatte den Gesuchsgegner und Beschwerdegegner (fortan Gesuchsgegner) für of-

fene Prämien der Zusatzversicherung (zur Krankenkasse) gemäss VVG für die 

Monate Januar 2012 sowie Juli bis September 2012 von insgesamt Fr. 236.– 

nebst 5 % Zins seit 1. Mai 2012 sowie für administrative Spesen von Fr. 130.– be-

trieben (Urk. 2). Nach Erhebung des Rechtsvorschlags hatte die Gesuchstellerin 

am 12. August 2013 provisorische Rechtsöffnung für Fr. 236.– nebst 5 % Zins seit 

1. Mai 2012 zuzüglich administrative Spesen von Fr. 130.– sowie alle weiteren 

Verfahrenskosten verlangt (Urk. 1). 

1.2 Mit Urteil vom 11. September 2013 erteilte die Vorinstanz der Gesuch-

stellerin in der Betreibung Nr. … des Betreibungsamtes Zürich 9 (Zahlungsbefehl 

vom 1. November 2012) provisorische Rechtsöffnung für Fr. 236.– nebst 5% Zins 

seit 10. Juni 2012. Im Mehrbetrag wies sie das Gesuch ab. Sodann auferlegte sie 

die Spruchgebühr von Fr. 150.– zu einem Drittel der Gesuchstellerin und zu zwei 

Dritteln dem Gesuchsgegner und wies den Antrag der Gesuchstellerin auf Zu-

sprechung einer Parteientschädigung ab (Urk. 8 S. 4 = Urk. 13 S. 4). 

1.3 Hiergegen erhob die Gesuchstellerin mit Schreiben vom 15. Oktober 

2013 (gleichentags zur Post gegeben, eingegangen am 16. Oktober 2013) fristge-

recht Beschwerde mit folgenden Anträgen (Urk. 12 S. 2): 

"1. Die Beschwerde sei gutzuheissen. 

 2 Das Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 11. September 2013 sei fol-
gendermassen abzuändern: 

 a) Ziff. 1: Der Gesuchstellerin wird provisorische Rechtsöffnung er-
teilt in der Betreibung Nr. …, Betreibungsamt Zürich 9, Zahlungs-
befehl vom 1. November 2012, für Fr. 236.00 nebst Zins zu 5% 
seit 10. Juni 2012 sowie für Fr. 130.00 für administrative Spe-
sen. 

 b) Ziff. 2: Die Spruchgebühr von Fr. 150.00 wird von der Gesuchstel-
lerin bezogen, ist ihr aber im Umfang von Fr. 150.00 vom Ge-
suchsgegner zu ersetzen.  

 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerde-
gegners." 
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2.1 Zu den im Beschwerdeverfahren primär umstrittenen administrativen 

Spesen erwog die Vorinstanz, dass der Versicherungsantrag in Verbindung mit 

der Police zwar für die darin bezifferten Beträge einen provisorischen Rechtsöff-

nungstitel im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG darstelle. In Bezug auf die administ-

rativen Spesen sei das Gesuch hingegen mangels Bestimmbarkeit des geschul-

deten Betrages zum Zeitpunkt der Unterschrift für den Unterzeichnenden – und 

somit mangels Rechtsöffnungstitel – abzuweisen (Urk. 13 S. 3). 

2.2 Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offen-

sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden 

(Art. 320 ZPO). Im Beschwerdeverfahren gilt das Rügeprinzip, d.h. die Beschwer-

de führende Partei hat im Einzelnen darzulegen, an welchen Mängeln (unrichtige 

Rechtsanwendung, offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts) der 

angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Freiburghaus/Afheldt in: Sutter-

Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-

ordnung, 2.Auflage, Zürich/Basel/Genf 2013, Art. 321 N 15; Sterchi in: BK-ZPO, 

Bd. II, Bern 2012, Art. 321 N 17 ff.). Was nicht gerügt wird, hat grundsätzlich Be-

stand. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind 

im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). 

2.3 Die Gesuchstellerin rügt in ihrer Beschwerde, entgegen der Vorinstanz 

würden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) unter anderem eine 

Klausel enthalten, welche die Folgen des Zahlungsverzugs regeln würden. Art. 13 

AVB "Zahlungsverzug und Folgen" bestimme nämlich, dass der Versicherungs-

nehmer auf seine Kosten schriftlich aufgefordert werde, binnen 14 Tagen, vom 

Versand der Mahnung an gerechnet, Zahlung zu leisten. Die durch das Mahnver-

fahren zusätzlich verursachten Verwaltungskosten würden im Umfang von 

Fr. 30.00 dem Versicherungsnehmer auferlegt (Abs. 3). Art. 13.4 laute sodann wie 

folgt: "Zusätzlich zu den vom Betreibungsamt direkt erhobenen Betreibungskos-

ten werden dem Versicherungsnehmer Verwaltungskosten im Umfang von 

Fr. 80.00 für die Einleitung des Betreibungsverfahrens auferlegt." Dieser Wortlaut 

von Art. 13 AVB sei klar und unmissverständlich formuliert. Der Gesuchsgegner 

habe gewusst bzw. wisse, dass er, wenn er sich im Zahlungsverzug befinde, für 

alle mit dem Mahn- und Betreibungsverfahren verbundenen Kosten aufzukommen 
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habe. Diese Bestimmung sei sachgerecht und entspreche dem, was man nach 

den Umständen erwarten und womit man vernünftigerweise rechnen müsse. Art. 

13 AVB sei deshalb weder ungewöhnlich noch geschäftsfremd. Es liege schliess-

lich in der Verantwortung des Schuldners, rechtmässige Forderungen fristgerecht 

zu begleichen. Daher habe der Schuldner alle Kosten zu tragen, die durch einen 

durch ihn verursachten Zahlungsverzug bedingt seien. Schliesslich seien die auf-

grund des Zahlungsverzuges versandten Mahnungen bei der Vorinstanz mit den 

entsprechenden Erläuterungen über die Zusammensetzung der administrativen 

Spesen eingereicht worden. Zwar könnte in diesem Zusammenhang eingewendet 

werden, dass Art. 13.1 AVB, welcher im Gegensatz zu Art. 13.3 und Art. 13.4 

AVB keine bezifferte Forderung enthalte, zu allgemein formuliert wäre. Die für die 

erste Mahnung in Rechnung gestellte Mahnpauschale von Fr. 10.– erscheine je-

doch – unter Berücksichtigung der Versandkosten und des Aufwands für die Fer-

tigung der Mahnung (Zeit, Arbeitskraft usw.) – als verhältnismässig. Schliesslich 

habe der Gesuchsgegner mit seiner Unterschrift den Erhalt und die Geltung der 

AVB gar bestätigt. Entsprechend seien diese integrierender Bestandteil des Ver-

sicherungsvertrages geworden. Somit ergebe sich, dass die Gesuchstellerin be-

rechtigt gewesen sei, die provisorische Rechtsöffnung auch für die administrati-

ven Spesen im Umfang von Fr. 130.– zu beantragen (Urk. 12 S. 2 ff.). 

2.4.1 Vorab ist die Gesuchstellerin darauf hinzuweisen, dass im Rechtsöff-

nungsverfahren nicht die Begründetheit einer Forderung geprüft wird – hierfür ist 

sie auf das ordentliche Verfahren zu verweisen –, sondern ob die Voraussetzun-

gen für eine (vorliegend) provisorische Rechtsöffnung (entsprechender Rechtsöff-

nungstitel, keine Einwendungen sofort glaubhaft gemacht) erfüllt sind. Damit ist 

nicht weiter darauf einzugehen, ob die Höhe der Mahnspesen verhältnismässig ist 

bzw. ob es sachgerecht ist, dass der Schuldner die Aufwände für die Mahnungen 

zu übernehmen hat. Es stellt sich einzig die Frage, ob die Verwaltungsspesen 

gemäss Art. 13 der AVG der Gesuchstellerin als durch Unterschrift bekräftigte 

Schuldanerkennung zu gelten haben und damit, ob für diese Spesen ein Rechts-

öffnungstitel vorliegt. 

2.4.2 Unter der Überschrift "Zahlungsverzug und Folgen" lautet Artikel 13 

der AVB der Gesuchstellerin wie folgt (Urk. 4/8 = Urk. 15/4): 
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13.1 Wird die Prämie bei Fälligkeit nicht bezahlt, wird der Versicherungsnehmer auf 
seine Kosten schriftlich aufgefordert, binnen 14 Tagen, vom Versand der Mah-
nung an gerechnet, Zahlung zu leisten. 

13.2 Bleibt die Mahnung ohne Erfolg, so ruht die Leistungspflicht der [Gesuchstelle-
rin] vom Ablaufe der Mahnfrist an.  

13.3 Die durch das Mahnverfahren zusätzlich verursachten Verwaltungskosten wer-
den im Umfang von Fr. 30.- dem Versicherungsnehmer auferlegt. 

13.4. Zusätzlich zu den vom Betreibungsamt direkt erhobenen Betreibungskosten 
werden dem Versicherungsnehmer Verwaltungskosten im Umfang von Fr. 80.- 
für die Einleitung des Betreibungsverfahrens auferlegt. 

Eine als provisorischer Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 82 Abs. 1 

SchKG taugliche Schuldanerkennung kann sich aus einer Mehrheit von Urkunden 

– vorliegend dem Versicherungsantrag vom 6. Oktober 2010 (Urk. 4/1 = 

Urk. 15/5) samt entsprechender Police (Urk. 4/2) und den AVB (Urk. 4/8) – erge-

ben. Es muss aber auch in diesem Fall aus der Schuldanerkennung der bedin-

gungs- und vorbehaltlose Wille des Schuldners, dem Gläubiger eine bestimmte 

(oder leicht bestimmbare) Geldsumme zu bezahlen, hervorgehen (BGE 132 III 

480 Erw. 4.1; BGE 122 III 125 Erw. 2 Ingress: "sans réserve ni condition"). Dabei 

ist es zwar nicht notwendig, dass sich die Summe aus dem Titel selbst ergeben 

muss, und es genügt, wenn sie sich aus anderen Urkunden herleiten lässt, indes 

muss der Rechtsöffnungstitel auf diese anderen Urkunden klar Bezug nehmen 

(Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zürich 2000, S. 190). Inwiefern die Art. 13.1, 13.3 

und 13.4 der AVB der Gesuchstellerin den Anforderungen betreffend Bestimmt-

heit bzw. Bestimmbarkeit gerecht werden, kann vorliegend offen bleiben. Denn so 

oder so fehlt ein Nachweis, wonach der Gesuchsgegner gerade diese Bestim-

mungen unterschriftlich akzeptiert hat. Er bestätigte im "Versicherungsantrag 

VVG" nur den Erhalt der AVB und nahm bloss Kenntnis von den Besonderen 

Versicherungsbedingungen, der minimalen Vertragsdauer, den Kündigungsfristen 

und den Deckungseinschränkungen gemäss Art. 4.1 der AVB (vgl. Urk. 4/1 Blatt 

4). Ein Akzept der AVB fehlt jedoch im Antrag des Gesuchsgegners. Es wurde 

auch nicht festgehalten, um welche Ausgabe der AVB es sich handelt und dass 

die AVB Bestandteil des Vertrags sind. Die Geltung der AVB der Gesuchstellerin, 

insbesondere von Art. 13, ist damit (allein) durch die Unterschrift des Gesuchs-

gegners nicht gedeckt.  

2.4.3 Ein anderer Rechtsöffnungstitel für die geltend gemachten Verwal-

tungsspesen als der Versicherungsantrag des Gesuchsgegners wird von der Ge-
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suchstellerin nicht genannt und ist auch nicht ersichtlich. Damit erweist sich die 

vorinstanzliche Erwägung, wonach für die von der Gesuchstellerin geltend ge-

machten Verwaltungsspesen kein Rechtsöffnungstitel bestehe, als korrekt. Ent-

sprechend ist die dagegen gerichtete Beschwerde der Gesuchstellerin abzuwei-

sen. 

3. Die Gesuchstellerin verlangt mit ihrer Beschwerde sodann die vollstän-

dige Kostenauflage an den Gesuchsgegner mit der Begründung, dass ihr für die 

administrativen Spesen hätte provisorische Rechtsöffnung erteilt werden müssen 

(Urk. 12 S. 4). Nachdem die Vorinstanz diesen Antrag – wie soeben ausgeführt – 

zu Recht abgewiesen hat, bleibt es auch bei der erstinstanzlichen Kostenrege-

lung, zumal diese auch zutreffend ist (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO, Art. 68 Abs. 1 

SchKG). Entsprechend ist die Beschwerde auch in diesem Punkt abzuweisen. 

4. Damit erweist sich die Beschwerde als unbegründet, weshalb auf das 

Einholen einer Beschwerdeantwort der Gegenpartei verzichtet werden kann 

(Art. 322 Abs. 1 ZPO). 

5.1 Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist – ausgehend von einem 

Streitwert von Fr. 130.– für das Beschwerdeverfahren – in Anwendung von Art. 48 

i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG (vgl. ZR 110/2011 Nr. 28) auf Fr. 60.– festzu-

setzen. Diese Gerichtskosten sind ausgangsgemäss der Gesuchstellerin aufzuer-

legen (Art. 106 Abs. 1 ZPO).  

5.2 Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu-

sprechen, dem Gesuchsgegner mangels relevanter Umtriebe (vgl. Art. 95 Abs. 3 

ZPO), der Gesuchstellerin zufolge von deren Unterliegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 

Es wird erkannt: 

1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 60.–- festgesetzt. 
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3. Die Gerichtskosten für das Beschwerdeverfahren werden der Gesuchstelle-

rin auferlegt. 

4. Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge-

sprochen. 

5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Gesuchsgegner unter Beilage 

der Doppel von Urk. 12 und Urk. 15/2-6, sowie an das Einzelgericht Audienz 

am Bezirksgericht Zürich, je gegen Empfangsschein. 

Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit-

telfrist an die Vorinstanz zurück. 

6. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 

30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 

1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-

schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder 

Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 

des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). 

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG. Es handelt sich um eine vermö-
gensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert beträgt Fr. 130.–. 

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. 

Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG. 

 
Zürich, 13. November 2013 

 
Obergericht des Kantons Zürich 

I. Zivilkammer 
 

Die Gerichtsschreiberin: 
 
 

lic. iur. K. Montani Schmidt 
 
versandt am: js 


	Urteil vom 13. November 2013
	Erwägungen:
	Es wird erkannt:
	1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
	2. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 60.–- festgesetzt.
	3. Die Gerichtskosten für das Beschwerdeverfahren werden der Gesuchstellerin auferlegt.
	4. Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
	5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Gesuchsgegner unter Beilage der Doppel von Urk. 12 und Urk. 15/2-6, sowie an das Einzelgericht Audienz am Bezirksgericht Zürich, je gegen Empfangsschein.
	6. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (...

